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Nationalratswahl am 28. September 2008  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kundmachungen und Informationen zur Nationalratswahl 2008 auf den Seiten 2 und 3. 
 

21. September: Eröffnung der Ausstellung  
„10 Jahre Zillertaler Regionalmuseum“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Das Verschwinden alter, erhaltenswerter Bausubstanzen in unserer Region hat die Verantwortlichen Mitte der 
1990-er Jahre bewogen, ein Museumsareal zu schaffen, auf welchem eine Höfe gruppe wiedererrichtet wurde. Die 
Einweihung und Eröffnung dieses Ensembles wurde 1998 - vor nunmehr zehn Jahren - vorgenommen.  
   Aus Anlass dieses Jubiläums wird im Rahmen eines Festaktes die Ausstellung „10 Jahre Zillertaler 
Regionalmuseum“, mittels welcher in Bild- und Textform die umfangreichen Maßnahmen des vergangenen 
Jahrzehnts in Erinnerung gerufen werden, am Sonntag, den 21. September 2008, um 17.00 Uhr im Zeller 
Gemeindesaal eröffnet. Anschließend erfolgt ein Rundgang durch das Museum. Die Marktgemeinde Zell am Ziller 
und der Museumsverein Zillertal laden zu dieser Veranstaltung herzlichst ein.  
 

14. Oktober: Problemstoff-Sammlung  
(Siehe Seite 4) 

16. Oktober: Blutspendeaktion 
(Siehe Seite 3) 
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Kundmachungen zur Nationalratswahl am 28. September 2008 
 

Kundmachung  
Ausschreibung der Wahl zum Nationalrat 

 
   Gemäß § 1 (3) der Nationalrats-Wahlordnung 
1992 wird hiermit die Verordnung der Bundes-
regierung über die Ausschreibung der Wahl zum 
Nationalrat, BGBl. II Nr. 249/2008, bekanntge-
macht. Die Verordnung hat folgenden Wortlaut: 

„Verordnung der Bundesregierung  
über die Ausschreibung der Wahl zum 

Nationalrat, die Festsetzung  
des Wahltages und des Stichtages. 

   Aufgrund des § 1 (2) der Nationalrats-Wahl-
ordnung 1992, BGBl. Nr. 471, zuletzt geändert 
durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 28/2007, 
wird verordnet: 
§ 1. Die Wahl für den Nationalrat wird aus-
geschrieben. 
§ 2. Im Einvernehmen mit dem Hauptausschuss 
des Nationalrates wird als Wahltag der  
 

28. September 2008 
 

festgesetzt. 
§ 3. Als Stichtag wird der 29. Juli 2008 be-
stimmt.“ 
 

Kundmachung 
Ausstellung der Wahlkarten 

 
Nationalratswahl am 28. September 2008: 
I. An der Wahl können nur Wahlberechtigte 

teilnehmen, deren Namen im abgeschlossenen 
Wählerverzeichnis enthalten sind. 
Jeder Wahlberechtigte hat nur eine Stimme 
und übt sein Wahlrecht grundsätzlich an dem 
Ort aus, in dessen Wählerverzeichnis er ein-
getragen ist. 
Wahlberechtigte, die im Besitz einer Wahl-
karte sind, können ihr Wahlrecht auch außer-
halb dieses Ortes ausüben. 

II. Anspruch auf Ausstellung einer Wahlkarte 
haben Wahlberechtigte, die sich voraus-
sichtlich am Wahltag nicht am Ort ihrer Ein-
tragung in das Wählerverzeichnis aufhalten 
werden und deshalb ihr Wahlrecht nicht aus-
üben könnten. Ferner haben jene Personen 
Anspurch auf Ausstellung einer Wahlkarte für  

    die Ausübung des Wahlrechtes, denen der Be-
such des zuständigen Wahllokales am Wahltag  

 

 
 infolge mangelnder Geh-, Transportfähigkeit 

oder Bettlägerigkeit, sei es aus Krankheits-, 
Alters- oder sonstigen Gründen unmöglich ist, 
und die Möglichkeit der Stimmabgabe vor 
einer besonderen Wahlbehörde in Anspruch 
nehmen wollen. 

III. Vorgang bei der Antragstellung und Aus-
stellung der Wahlkarte: 

1. Antragsort: ist die Wohnsitzgemeinde. Im 
Ausland kann die Ausstellung und Aus-
folgung der Wahlkarte auch im Weg einer 
österreichischen Vertretungsbehörde bean-
tragt werden. 

2. Antragsfrist: beginnend mit dem Tag der 
Wahlausschreibung unter Angabe des Grun-
des; schriftlich bis spätestens 24. September; 
mündlich bis spätestens 26. September um 
12.00 Uhr, wobei der schriftliche Antrag 
lediglich gestellt werden kann, wenn eine 
persönliche Übergabe der Wahlkarte an eine 
vom Antragsteller bevollmächtigte Person 
möglich ist. 

3. Beginn der Ausstellung: nach Vorliegen der 
amtlichen Stimmzettel; bei Personen, gegen 
deren Aufnahme in das Wählerverzeichnis 
Einspruch erhoben wurde, wird die Beendi-
gung des Einspruchs- oder des allfälligen Be-
rufungsverfahren abgewartet werden müssen. 

4. Antragsform: mündlich oder schriftlich. 
Beim mündlichen Antrag ist die Identität 
durch ein Dokument (Lichtbildausweis) nach-
zuweisen, beim schriftlichen Antrag kann die 
Identität auch auf andere Weise, insbesondere 
durch Angabe der Passnummer, durch Ab-
lichtung eines Lichtbildausweises oder einer 
anderen Urkunde - bei Präsenzdienern und 
Zivildienern durch eine Bestätigung der 
Dienststelle - glaubhaft gemacht werden. 

IV. Die Wahlkarte und ihre Verwendung. 
1. Die Wahlkarte ist ein weißer verschließbarer 

Briefumschlag. 
2. Wird dem Antrag stattgegeben, so wird von 

der Gemeinde in diese Wahlkarte der amt-
liche Stimmzettel des Regionalwahlkreises und 
ein mit der Nummer des Landeswahlkreises 
bedrucktes, beige-farbenes, verschließbares 
Wahlkuvert sowie ein Informationsblatt ein-
gelegt und die Wahlkarte hierauf unver-
schlossen dem Antragsteller ausgefolgt: 
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3. Der Wahlkarteninhaber kann sowohl im 
Inland als auch im Ausland die Stimme sofort 
nach Erhalt der Wahlkarte abgeben (Brief-
wahl) und muss nicht bis zum Wahltag zu-
warten. Der Vorgang der Stimmabgabe 
mittels Briefwahl kann dem der Wahlkarte 
beigelegtem Informationsblatt entnommen 
werden. Im Inland besteht auch die Möglich-
keit, am Wahltag vor einer Wahlbehörde zu 
wählen. In diesem Fall hat der Wahlkarten-
inhaber den Briefumschlag bis zur Stimm-
abgabe sorgfältig zu verwahren und am Wahl-
tag dem Wahlleiter zu überreichen.  

V. Duplikate für abhanden gekommene oder 
unbrauchbar gewordenen Wahlkarten oder 
weitere amtliche Stimmzettel des Regional-
wahlkreises dürfen von der Gemeinde nicht 
ausgefolgt werden. 

 
Kundmachung der 

Gemeindewahlbehörde 
 
   Kundmachung über die Verfügungen der Ge-
meindewahlbehörde vor der Nationalratswahl: 
   Anlässlich der Nationalratswahl am  

Sonntag, den 28. September 2008 
 

wird gemäß der Nationalrats-Wahlordnung 

i.d.g.F. bekanntgegeben, dass als Wahllokal der 
Gemeindesaal im Marktgemeindeamt eingerich-
tet wird. Die Wahlzeit wurde von 

7.00 bis 15.00 Uhr 
 

festgesetzt. Verbotszone ist der Platz vor dem 
Gemeindeamt, begrenzt durch Bezirksgericht, 
Gasthof „Untermetzger“ und das Objekt 
„Kohlhuber“. 
   Während der Wahlzeit ist die Stimmabgabe 
durchlaufend möglich. Für das Gebiet der Markt-
gemeinde wurde ein Wahlsprengel installiert. In-
nerhalb der Verbotszone ist folgendes untersagt: 
a)  jede Art der Wahlwerbung, insbesondere durch 

Ansprachen an die Wähler, durch Verteilen 
von Wahlaufrufen oder von Wahlwerbelisten 
und dergleichen, 

b)  jede Ansammlung von Menschen, 
c)  das Tragen von Waffen jeder Art. Dieses Ver-

bot bezieht sich nicht auf jene Waffen, die am 
Wahltag von öffentlichen, im betreffenden 
Umkreis im Dienst befindlichen Sicherheits-
organen nach ihren dienstlichen Vorschriften 
getragen werden müssen. 

   Übertretungen dieser Verbote werden mit einer 
Geldstrafe bis zu € 218,-- geahndet. 

Wahlausweise 
 
   Alle Wahlberechtigten werden ersucht, den 
unmittelbar vor dem Wahltermin zugestellten 
Wahlausweis zur Wahl mitzubringen und un-
aufgefordert vorzulegen. Durch die Vorlage des 
Wahlausweises werden Verzögerungen vermie-
den, da längeres Suchen in der Wählerevidenz 
entfällt und damit Wartezeiten ausgeschlossen 
werden können. 

 

Blutspendeaktion am 
Donnerstag, 16. Oktober 2008 

 
   Alle Mitbürger im Alter von 18 bis 65 Jahren 
werden herzlich gebeten, sich an der Blut-
spendeaktion zu beteiligen. Diese findet 
 

am Donnerstag, den 16. Oktober von 14.00 bis 
20.00 Uhr in der Hauptschule Zell am Ziller  

(Gymnastikraum – westseitiger  
Eingang über Sportplatz) 

 

statt. Das Rote Kreuz benötigt dringend Blut-
spender, weshalb um zahlreiche Teilnahme an 
der gegenständlichen Aktion gebeten wird. Durch 
rege Beteiligung wird ein Beitrag für leidende 
Mitmenschen (Unfälle, Operationen) geleistet. 
 

Wer darf Blutspenden? 
Jeder Mensch von 18 bis 65 Jahren. In Zweifels-
fällen steht ein Arzt beratend zur Verfügung. 
 

Wer darf nicht spenden? 
• wer einmal an Tuberkulose oder Malaria er-

krankt war; 
• wer innerhalb des letzten Jahres eine Opera-

tion hatte; 
• wer innerhalb der letzten fünf Jahre an Hepa-

titis erkrankt war; 
• wer innerhalb der letzten vier Wochen eine 

Erkrankung hatte; 
 

 Nächtigungszahlen 
Mai bis August 2008 

 
Gebiet der Marktgemeinde Zell am Ziller 
Mon. Gäste 

2007 
Gäste 
2008 

Nächtig. 
2007 

Nächtig. 
2008 

Diff 
in % 

Mai 3.200 2.980 10.669 11.575 8,49 
Juni 3.431 3.015 17.176 16.098 -6,28 
Juli 5.273 4.738 31.822 33.405 4,97 

Aug. 4.366 5.381 30.059 34.567 15,00 
Ges. 16.270 16.114 89.726 95.645 6,60 
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Kinder-Sommerbetreuung 
 
   Während der Sommerferien fand in Zusam-
menarbeit mit den Nachbargemeinden Aschau 
und Rohrberg erstmals für Kinder im Kinder-
gartenalter eine sieben Wochen dauernde Som-
merbetreuung statt. Jennifer Rahm und Stefanie 
Fankhauser, beide ausgebildete Kindergärtner-
innen, betreuten während dieser Zeit 22 Kinder, 
fünf davon aus Aschau, zwei aus Rohrberg und 
fünfzehn aus Zell am Ziller. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Diese Aktion ist nun fürs erste Jahr Geschichte. 
Bürgermeister Walter Amor sowie das Ge-
meindevorstands-Mitglied OSR Anton Kreidl 
luden die Betreuerin in den Zeller Freizeitpark, 
wo die beiden jungen Damen - die übrigens ihre 
Aufgabe ausnehmend gut meisterten - im Rah-
men eines Abendessens „betreut“ wurden. 
   Diese Art der Kinderbetreuung während des 
Sommers war ein Erfolg und soll auch in Zu-
kunft fortgeführt werden.  

 

Tiroler Kindergeld „Plus“ 
 

   Für das Tiroler Kindergeld „Plus“, auf das alle 
Eltern von Kindern zwischen 3 und 6 Jahre mit 
Hauptwohnsitz in Tirol Anspruch haben, werden 
in den kommenden Wochen die Antragsformu-
lare vom Land Tirol direkt an die betroffenen 
Familienbeihilfenbezieher gesandt.  
   Auf den Formularen ist eine Bestätigung der 
Gemeinde betreffend Meldedaten und Angaben 
über den Kindergartenbesuch (für Kinder ab dem 
4. Lebensjahr) erforderlich. Gleichzeitig kann 
dieser Antrag auch im Marktgemeindeamt zur 
Weiterleitung an das Amt der Tiroler Landes-
regierung abgegeben werden. 

 
 

Problemstoff-Sammlung  
am Dienstag, 14. Oktober 2008 

 
   In Zusammenarbeit mit den Gemeinden Ger-
losberg, Hainzenberg, Rohrberg und Zellberg 
organisiert die Marktgemeinde Zell am  

Dienstag, den 14. Oktober 2008 
eine Problemstoff-Sammlung für private Haus-
halte. Sollten in Haushalten Problemstoffe anfal-
len, bei welchen eine Entsorgung erforderlich 
wird, sind die Substanzen in der Zeit von  
 

12.30 bis 14.30 Uhr 
(für alle Einwohner der Gemeinden Zell am 

Ziller, Zellberg und Rohrberg) und von 
 

11.00 bis 12.00 Uhr 
(für alle Einwohner der  

Gemeinden Hainzenberg und Gerlosberg) 
 

zum Altstoff-Sammelzentrum zu bringen, wo eine 
Annahme seitens der Gemeindearbeiter erfolgt. 
Kartone und Taschen, in welchen Problemstoffe 
angeliefert werden, sind wiederum mitzuneh-
men. Problemstoffe werden nur in Haushalts-
mengen angenommen - solche aus Gewerbe-
betrieben werden nicht entsorgt! 
Problemstoffe sind: Altöle, Medikamente und 
Körperpflegemittel, Pflanzen- und Holzschutz-
mittel, Haushaltsreiniger, Lösemittel, Farben, 
Leergebinde mit Restinhalten, Säuren, Laugen, 
Autobatterien, Fotochemikalien, Druckgasdosen, 
Ölhaltiger Abfall und Trockenbatterien; 
   Trockenbatterien und Leuchtstoffröhren sollten 
grundsätzlich beim Fachhandel abgegeben wer-
den, da der Entsorgungskostenbeitrag bereits beim 

Kauf dieser Materialien entrichtet wurde. 
Keinesfalls zu den Problemstoffen gehören: 
· Glühbirnen (zum Restmüll); 
· Leere Behälter wie Dosen, Flaschen oder 

Kanister (zur jeweiligen Altfraktion); 
· Leere Pumpzerstäuber (zum Restmüll); 
   Es wird ersucht bereits bei Einkäufen darauf zu 
achten, den Anteil von Problemstoffen durch 
Verwendung umweltfreundlicher Reinigungs-
mittel und durch den Erwerb von Produkten in 
Mehrweg-Verpackungen zu reduzieren.  

 
Bis zum nächsten Brief grüßt herzlichst 

 
 (Walter Amor, Bürgermeister) 
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